Satzung des Vereins „Ammergauer Chorgemeinschaft e.V.

vom 22. April 2006

§ 1 - Name und Sitz des Vereines
Der Verein führt den Namen „Ammergauer Chorgemeinschaft“ mit Zusatz e.V. Er hat seinen Sitz in Oberammergau und ist ins Vereinsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

§ 2 - Zweck des Vereins
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck des Vereins ist die Pflege des Chorgesangs, insbesondere durch Vorbereitung und Durchführung von Konzerten und durch andere musikalische Veranstaltungen. Der Verein stellt sich dabei auch in den Dienst der Öffentlichkeit. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein ist Träger des „Ammergauer Motettenchores“ sowie der zum Zweck der Nachwuchsförderung eingerichteten Jugend- und Kinderchöre.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen.

§ 3 - Mitglieder
(1) Der Verein besteht aus singenden, passiven und fördernden Mitgliedern. 

(2) Singende Mitglieder sind Mitglieder, die regelmäßig und aktiv im Chor mitwirken. Über die Aufnahme als singende Mitglieder entscheidet ausschließlich der Chorleiter. Passive Mitglieder sind Mitglieder, die zunächst als singende Mitglieder in den Chor eingetreten sind, die sich aber zeitweise oder auf Dauer aus der aktiven Mitwirkung zurückgezogen haben. Über die Beibehaltung der Mitgliedschaft als passives Mitglied entscheidet der Vorstand. Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person sein, die die Bestrebungen des Chores unterstützen will, ohne selbst zu singen. Über die Aufnahme fördernder Mitglieder entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme als Mitglied setzt jeweils einen schriftlichen Antrag voraus. 

(3) Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben, dessen Höhe durch die Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

(4) Die Mitgliedschaft endet

a) durch freiwilligen Austritt, 

b) durch Tod, 

c) durch Ausschluss.

(5) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit sofortiger Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Der Betroffene ist vorher zu hören und er kann gegen den Beschluss die Berufung zur Mitgliederversammlung innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe verlangen. Die Mitgliederversammlung ist dann innerhalb von zwei Monaten einzuberufen. Eine gerichtliche Anfechtung ist ausgeschlossen.

§ 4 - Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand.

§ 5 - Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Laufe von einem Jahr durch den Vorsitzenden einzuberufen, im Übrigen dann, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies beantragt. Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder dessen Vertreter geleitet. Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses der Auflösung des Vereins, werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmberechtigt sind alle singenden und passiven Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(3) Die Mitgliederversammlung ist zuständiges Entscheidungsorgan soweit nicht der Vorstand alleine entscheiden kann. 

(4) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert; das Protokoll ist durch den Vorsitzenden und den Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 6 - Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem Vorsitzenden,

b) dem Chorleiter 

c) einem Kassenführer und

d) einem Schriftführer.

Stellvertreter des Vorsitzenden ist der Chorleiter. Der Vorsitzende und der Chorleiter sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB; sie vertreten jeweils einzeln. Im Innenverhältnis soll der Chorleiter den Vorsitzenden nur im Verhinderungsfalle vertreten.  

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 

(3) Der Vorstand wird unterstützt durch einen Beirat, dem je ein Vertreter der vier Stimmgruppen (Sopran, Alt, Tenor und Bass) angehören. Die Stimmführer werden durch die singenden Mitglieder der jeweiligen Stimmgruppen bestimmt. Der Beirat unterstützt den Vorstand beratend in künstlerischen und sängerischen Fragen sowie in Angelegenheiten der Gemeinschaft der Sänger und Sängerinnen. Der Beirat hat das Recht, an allen Sitzungen des Vorstands teilzunehmen. Soweit ein Jugend- oder ein Kinderchor bestehen, können auch durch diese Beiratsmitglieder für deren Angelegenheiten benannt werden; im Falle des Kinderchores können auch Erziehungsberechtigte Beiratsmitglieder sein.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Wahlzeit aus, so übernimmt auf Beschluss des Vorstandes eines der übrigen Mitglieder die Geschäfte des Ausgeschiedenen bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes. Der Vorstand wird auf 3 Jahre gewählt mit Ausnahme des Chorleiters, der unbefristet bis zu einer Neubesetzung durch die Mitgliederversammlung im Amt bleibt.

§ 7 - Das Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 8 - Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit Zustimmung von drei Viertelteilen der erschienenen und stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Chorleiter die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. Bei Auflösung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken, insbesondere zur Musikförderung zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

§ 9 - Inkrafttreten
Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 22. April 2006 (fortgesetzt am 7. Juli 2006) beschlossen worden und mit dem gleichen Tage in Kraft getreten.

